Muster-Betriebsvereinbarung: Langzeiterkrankte

Mitarbeitende in dem Betrieb
Zwischen der Betriebsleitung …
– vertreten durch … –
und
dem Betriebsrat,
– vertreten durch die/den Vorsitzende/n –
wird folgende Betriebsvereinbarung geschlossen:


§ 1 Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten des Betriebs, insbesondere für
Beschäftigte, die langzeiterkrankt sind. Langzeiterkrankt sind Beschäftigte, die den Entgelt-
fortzahlungszeitraum von sechs Wochen erreicht oder überschritten haben beziehungs-
weise zu erreichen oder zu überschreiten drohen (negative Gesundheitsprognose).

§ 2 Ziele
Ziele der Betriebsvereinbarung sind insbesondere die Gesundung und die Gesunderhaltung dieser Mitarbeitenden sowie die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze.

§ 3 Zusammenarbeit
Zur Erreichung dieser Ziele arbeiten Schwerbehindertenvertretung, Betriebsrat, Betriebsleitung und gegebenenfalls Betriebsarzt Hand in Hand zusammen. Es werden monatliche
Gesprächsrunden abgehalten.

§ 4 Wiedereingliederung
Die Betriebsleitung verpflichtet sich, allen langzeiterkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Wiedereingliederung anzubieten. Es steht allen Mitarbeitenden frei, dieses
Angebot anzunehmen. Bei Ablehnung haben sie keine nachteiligen Folgen zu fürchten.
Bei Annahme werden die Mitarbeitenden ihren Arzt beziehungsweise ihre Ärztin um die
Erstellung eines Stufenplans bitten.

Die Betriebsleitung wird das Einverständnis der Krankenkasse zur stufenweisen Wiedereingliederung einholen. Die Wiedereingliederung ist grundsätzlich mit der Betriebsleitung und der Personalabteilung abzusprechen. Daneben wird eine Arbeitsplatzüberprüfung stattfinden, um mögliche Gesundheitsgefährdungen durch den Arbeitsplatz festzustellen und Abhilfe zu schaffen.

Eine Wiedereingliederung kann nur innerhalb der 78 Wochen Krankengeldzahlung erfolgen. Die Wiedereingliederung findet in der Regel auf dem angestammten Arbeitsplatz der
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters statt. Ferner wird mit dem betroffenen Mitarbeiter oder
der betroffenen Mitarbeiterin ein Beratungsgespräch geführt. Dabei wird insbesondere
auf die Möglichkeit eines Beratungsgesprächs mit der Schwerbehindertenvertretung und
dem Betriebsrat eingegangen. Wiedereingliederungsmöglichkeiten, Anerkennungsverfahren zum Grad der Behinderung, Auslaufen des Krankengelds und Ähnliches werden auch
Themen des Gesprächs sein.


§ 5 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Ist eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im Kalenderjahr durch Dauererkrankung oder
häufige Kurzerkrankungen länger als sechs Wochen arbeitsunfähig erkrankt, besteht die
Verpflichtung der Betriebsleitung dem/der Beschäftigten ein BEM anzubieten und durch-
zuführen, Letzteres allerdings nicht gegen den Willen der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters. Im Übrigen wird auf die Betriebsvereinbarung „BEM“ vom … verwiesen.

§ 6 Urlaub, Resturlaub
Urlaubsansprüche werden nicht durch Zeiten der Arbeitsunfähigkeit eingebracht. Vielmehr
müssen die Urlaubsansprüche – auch die, die über den gesetzlichen Mindesturlaub hin-
ausgehen – fortgeschrieben werden. Die Mitarbeiter verpflichten sich, ihre Urlaubsansprüche unmittelbar nach ihrer Gesundung einzubringen, spätestens aber bis zum 31.12. des
Jahres der Gesundung. Endet das Arbeitsverhältnis, hat der Arbeitgebende die Urlaubsansprüche abzugelten.

§ 7 Krankenrückkehrgespräch
Hierzu wird auf die Regelungsvereinbarung „Krankenrückkehrgespräche“ verwiesen.

§ 8 Geltungsdauer
Die Betriebsvereinbarung wird zunächst für eine Dauer von drei Jahren mit Wirkung ab
dem … geschlossen. Wird sie nicht bis drei Monate vor ihrem Ablauf gekündigt, verlängert sich ihre Geltungsdauer um ein weiteres Jahr. Im Fall der Kündigung gilt sie bis zum
Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung fort.


_______________
Ort, Datum

_______________
Unterschriften

